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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 

LG Stade 
Beschluss vom 26. November 2003                                                 - 9 T 180/03 -                                                                                           nicht angefochten

Zum Haftgrund nach § 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AuslG (Notwendigkeit der Belehrung)
Zitierweise: LG Stade v. 26.11.2003 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang 

Wortlaut der Entscheidung 

Landgericht Stade 
Geschäfts-Nr.: 
9 T 180/03 
14 XIV 1524 B Amtsgericht Tostedt 

Beschluss 

In der Abschiebehaftsache
der .......... 

hat die 9. Zivilkammer des Landgerichts Stade durch ................. 
am 26.11.2003 
beschlossen: 

Auf die sofortige Beschwerde der Betroffenen vom 1. September 2003 gegen den Beschluss des Amtsgerichts Tostedt vom 29. August 2003 wird festgestellt, dass der Beschluss des Amtsgerichts nicht hätte ergehen dürfen. 

Die notwendigen Auslagen der Betroffenen trägt die Landeskasse. 

Gegenstandswert: 3.000 € 

Der Betroffenen wird für das Beschwerdeverfahren Prozesskostenhilfe unter Beiordnung von Herrn Rechtsanwalt ....... beigeordnet. 

Gründe: 

Mit der angefochtenen Entscheidung, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen wie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen wird, hat das Amtsgericht den Antrag der Betroffenen, den Haftbeschluss vom 24 Juli 2003 (Geschäftsnummer: 14 XIV 1524 B) gem. § 10 FEVG aufzuheben, zurückgewiesen. 

In dem genannten Haftbeschluss hatte das Amtsgericht die Sicherungshaft gern §§ 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AusIG für die Dauer von zwei Monaten gegen die Betroffene angeordnet. In der Begründung heißt es, dass die Ausreisefrist abgelaufen sei und die 
Betroffene ihren Aufenthalt gewechselt habe, ohne der Ausländerbehörde eine Anschrift, unter der sie erreichbar sei, mitzuteilen (§ 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AusIG). 

Die Betroffene hat gegen den zurückweisenden Beschluss mit Schriftsatz vom 1. September 2003 sofortige Beschwerde eingelegt. Diese wurde unter anderem damit begründet, dass die Betroffene auf die Anzeigepflicht nach Maßgabe des § 42 Abs. 5 AusIG vorher nicht hingewiesen wurde. 

Die Kammer hat die sofortige Beschwerde mit Beschluss vom 1. September 2003 zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte weitere Beschwerde führte zur Aufhebung und Zurückverweisung des Verfahrens an die Kammer. Das Oberlandesgericht Celle führt in dem Beschluss vom 16. Oktober 2003 (Geschäftszeichen: 17 W 72/03) u. a. aus, dass Feststellungen zu einer Belehrung hinsichtlich der sich aus § 42 Abs. 5 AusIG ergebenden Anzeigepflicht von der Kammer nicht getroffen worden seien. Derartige Feststellungen seien jedoch notwendig, da einem Ausländer eine unterlassene Anzeige des Wohnortwechsels nur dann im Rahmen des Haftgrundes des §§ 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AusIG entgegengehalten werden könne, wenn die Ausländerbehörde auf die Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

Die Kammer hat die Ausländerakte .................. (Geschäftszeichen: ..........................) beigezogen. Aus der Akte ergibt sich an keiner Stelle, dass die Betroffene mit oder angelegentlich der Ausweisungsverfügung gemäß den §§ 42 Abs. 5 i. V. m. 75 Abs. 3 Satz 1 AusIG darüber belehrt wurde, dass sie das Verlassen der Wohnung oder des Bezirks für mehr als drei Tage der Ausländerbehörde vorher anzuzeigen hat. Auch eine fernmündliche Nachfrage des Berichterstatters mit der oben angegebenen Behörde führte zu keinem weiterführenden Ergebnis. 

Damit konnte der Betroffenen im Zeitpunkt ihrer Inhaftierung nicht vorgeworfen werden, dass sie sich nicht normgemäß verhalten hat (vgl. hierzu Renner, AusIR, 7. Aufl., § 42 AusIG Rdnr, 17). Aus diesem Grund hätte dem Antrag der Betroffen gem. § 10 Abs. 1 
FEVG auf Aufhebung der Freiheitsentziehung stattgegeben werden müssen. 

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf §§ 15, 16 FEVG. 

Die Entscheidung über die Bewilligung der Prozesskostenhilfe beruht auf § 14 FGG § 114 ff ZPO.

Diesseits in das Internet eingestellt am 02.01.2004.
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